
Steuer

Wählen Sie Mandantendaten | Steuer | Allgemeine Daten.

Das Bundesland und die Finanzamtsangaben werden aus den zentralen Stammdaten automatisch 
übernommen. Selbstverständlich sind diese nochmals zu prüfen.

Bei Notwendigkeit hinterlegt DATEV zum benannten Betriebsstättenfinanzamt noch ein sogenanntes 
Abweichendes Kassenfinanzamt (Inkassofinanzamt).

Für die Lohnsteuer-Anmeldung ist noch der Anmeldezeitraum zu hinterlegen. Im Übrigen arbeitet 
die Logos-Muster GmbH im Bereich Steuer | Allgemeine Daten mit den Standardeinstellungen.

So hinterlegen Sie Daten für Berechnung der Lohnsteuer

Wählen Sie Mandantendaten | Steuer | Berechnung.

An dieser Stelle ist die Pflicht und der Umgang zur Durchführung eines Lohnsteuer-Jahresausglei-
ches zu bestimmen. Weiterhin ist die Berechnungsgrundlage für den Basisgrundlohn zur Berech-
nung steuerfreier SFN-Zuschläge zu hinterlegen, falls diese im Unternehmen anfallen. Da Sie bei den 
Mitarbeitern z. B. mehrere Stundenlöhne (ST01 - ST05) hinterlegen können, ist hier eine Entschei-
dung zu treffen. Neben den Stundenlöhnen bietet DATEV noch weitere Berechnungsgrundlagen an, 
solange diese beim Mandanten in den Lohnartenbesonderheiten als Basisgrundlohn für SFN ge-
schlüsselt sind.

Soll als Grundlage für die Berechnung des SFN-Zuschlags der Vormonat herangezogen werden, ist 
ein entsprechender Haken zu setzen. Für die Berechnung der SFN-Zuschläge werden dann die im 
Vormonat geleisteten Stunden erfasst. Die SFN-Zuschläge werden um einen Monat versetzt ausge-
zahlt.



HINWEIS:

Beachten Sie, dass wir hier in der Logos-Muster GmbH keine Vormonatswerte zur Verfü-
gung haben. Eine Abrechnung von SFN-Zuschlägen im ersten Abrechnungsmonat würde 
bei gesetztem Haken Probleme verursachen.

So erfassen Sie Daten für die Pauschalierung der Lohnsteuer

Wählen Sie Steuer | Pauschalsteuer.

Der abweichende Lohnsteuerprozentsatz kann für beschränkt steuerpflichtige Künstler, Berufssport-
ler und Fälle nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG angewendet werden.

Ein abweichender KiSt-Prozentsatz wird vorrangig vor den im Programm gespeicherten, landesübli-
chen Werten für den ermäßigten Kirchensteuerprozentsatz herangezogen.

Das Kontrollkästchen Konfession beachten bei: legt fest, dass die pauschale Kirchensteuer nach dem 
Nachweisverfahren berechnet wird. Bei deaktiviertem Kontrollkästchen wird die pauschale Kirchen-
steuer nach dem Vereinfachungsverfahren berechnet. Der Arbeitgeber legt fest, ob er die pauschale 
Kirchensteuer nach dem Vereinfachungsverfahren oder dem Nachweisverfahren berechnet. Die Fest-
legung kann für jeden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum und für die jeweiligen Pauschalierungsarten 
einzeln getroffen werden.



Die Kontrollkästchen in der Gruppe Automatische Abwälzung der Pauschalsteuer legen fest, für wel-
che Bereiche die Arbeitnehmer die Pauschalsteuer (pauschale Lohnsteuer, pauschale Kirchensteuer 
und Solidaritätszuschlag) übernehmen. Die abgewälzten Pauschalsteuern werden mit der Lohnart 
5900 Abwälzungsbetrag unter den Brutto-Bezügen dargestellt.

Die Einstellungen zur Abwälzung der Pauschalsteuer können beim konkreten Mitarbeiter jederzeit 
abgeändert werden.  


